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VI. Straf- und Schlussbestimmungen

Widerhandlungen 

Rechtspflege 

Übergangs­
bestimmung 

Inkrafttreten 

Genehmigung 

Artikel 29 

1 Widerhandlungen gegen die Vorschriften in Art. 9 - 10, 12 - 13, 15 -
17 und Art. 19 des vorliegenden Reglements sowie die gestützt 
darauf erlassenen Verfügungen werden durch den Gemeinderat mit 
Busse bis CHF 5'000.00 bestraft. 

2 Der Gemeinderat eröffnet die Busse in Form einer Verfügung. Das
Verfahren richtet sich im Übrigen nach der kantonalen 
Gemeindegesetzgebung. 

3 Die Bestimmungen der eidgenössischen und kantonalen
Strafgesetzgebung sowie Schadenersatzansprüche der Gemeinde 
bleiben vorbehalten. 

Artikel 30

Es gelten die Vorschriften des Gesetzes über die 
Verwaltungsrechtspflege vom 23.05.1989 (VRPG) 

Artikel 31 

Vor Inkrafttreten dieses Reglements bereits fällige Gebühren werden 

nach bisherigem Recht (Bemessungsgrundlage und 

Gebührenansätze) erhoben. Im Übrigen gelten die Bestimmungen 

dieses Reglements. 

Artikel 32

1 Das Reglement tritt am 01.01.2026 in Kraft.

2 Mit dem Inkrafttreten werden vorbehältlich Art. 31 alle mit diesem 
Reglement im Widerspruch stehenden früheren Vorschriften 
aufgehoben. 

Die Gemeindeversammlung hat das Reglement am 01.12.2025 genehmigt. 

EINWOHNERGEMEINDE THURNEN 

Urs Haslebacher Manuela Hofer 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 

sign. sign.
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Das Abfallreglement hat vom 30.10.2025 bis 01.12.2025 bei der Gemeindeschreiberei 

öffentlich aufgelegen. Die Auflage wurde am 30.10.2025 im Anzeiger GLS der Gemeinde 

Thurnen publiziert. 

Manuela Hafer 

Gemeindeschreiberin 

Änderungstabelle nach Beschluss 

Beschluss Inkrafttreten Element 
01.12.2025 01.01.2026 Erlass 

Änderungstabelle nach Artikel 

Element Beschluss Inkrafttreten 
Erlass 01.12.2025 01.01.2026 

Anderung 
Erstfassung 

Anderung 
Erstfassung 

sign.


